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Reinigungsarbeiten auf- und unter höhenverstellbaren  
Zwischenböden in Schwimmbecken 

Anwendungsbereich 

− Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten auf und unter Hubböden in Schwimmbecken 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Absturzgefahr vom Beckenrand, Stolpergefahr durch herumliegende Arbeitsgeräte 

− Verletzungsgefahr durch Herausnehmen der Wartungselemente 

− Rutschgefahr im Becken auf nassem Untergrund und Schräglagen 

− Verletzungsgefahr durch hervorstehende Teile unter dem Hubboden 

− Absturzgefahr beim Einstieg unter dem Hubboden 

− Verletzungen beim Umfüllen von Reinigungsmitteln 

− Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom beim Einsatz von Kabelrollern oder Beleuchtung 

 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Hubboden auf höchste Stellung bringen 

− PSA benutzen (Sicherheitsschuhe, Handschuhe am Schaft umschlagen, Schutzbrille, Kopfschutz 

       etc.) 

− Nur die für die Arbeit notwendigen Gerätschaften im Becken bereitstellen 

− Einstieg unter den Boden nur über die dafür vorgesehene Einstiegsmöglichkeiten 

− Schaltvorrichtung vor unbefugtem Einschalten sichern (Beschilderung: „Arbeiten am Hubboden 

       Antriebsvorrichtung nicht betätigen 

-      Schaltschlüssel entfernen 

-      Hubboden mit Stützstempeln sichern 

-      Arbeiten unter dem Hubboden nur mit zweiter Person sichern 

-      Treppenleiter oder Einstiegshilfe nutzen 

-      Kabelroller und Beleuchtung unter dem Boden nur benutzen, wenn Trenntrafo geschaltet ist 

-      Keine Reinigungsarbeiten am Beckenumgang, wenn im Becken (Hubboden) gearbeitet wird 

-      Reparaturarbeiten oder Reinigungen nur bei vollständig entleertem Becken durchführen 

-      Reinigungsmittel nur mit dafür vorgesehenen Geräten umfüllen 

-      Gegenstände die ins Becken ragen (Schwallduschen, etc.), müssen gegen Stoßverletzungen 

       markiert bzw. gesichert werden 

 

Verhalten bei Störungen 

− Elektrisch betriebene Geräte vom Netz nehmen 

− Fehlersuche einleiten 

− Defekte Auf- und Abstiegshilfen nicht benutzen 

− Soweit eingewiesen Fehler beheben, ansonsten Fachkraft anfordern,  



− Vorgesetzten informieren 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. , 

−  Eintrag in das Verbandbuch. 

Instandhaltung / Entsorgung 

− Reparaturarbeiten dürfen nur von befähigten, fachkundigen Personen durchgeführt werden 

− Instandsetzungsarbeiten elektr. Geräte dürfen nur im Stromfreien Zustand durchgeführt werden 

-      Wiederkehrende elektrische Überprüfungen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nur durch 

        Fachkraft durchführen lassen.  

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen 

− Unfälle 

− Sachschäden 
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